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getrennt von Tisch und Bett...
Eine Trennung bedeutet für das vormalige Paar nicht nur Schmerz, sondern oftmals auch Streit - um die 

einst gemeinsamen Dinge, manchmal um Kinder, in vielen Fällen aber auch um die Wohnung.  
Schwierig genug, wenn sich die Trennenden einig sind. Können sich beide nicht im Guten einigen, sind  

komplizierte Auseinandersetzungen vorprogrammiert.

376.998 Ehen wurden im Jahr 
2008 geschlossen, 191.948 
Ehen geschieden, so die vor-
lªuýgen Zahlen des statisti-
schen Bundesamtes. Der Bund 
f¿rs Leben hªlt durchschnitt-
lich 9,5 Jahre.

Nicht immer verlaufen die 
Trennungen einvernehm-
lich. Gleichwohl sollten 
sich scheidende Paare 
zumindest zur Regelung 
ihrer rechtlichen Angele-
genheiten an einem Tisch 
zusammen setzen.

Gerade die traute - und 
ehemals gemeinsame - 
Wohnung bietet gen¿gend 
Anlass zum Streit. Wer 
darf sie zuk¿nftig nutzen? 
Wer muss f¿r die Miete 
aufkommen? Soll auch 
der ausziehende Partner 
weiterhin verantwortlich 
bleiben?

Viele dieser Fragen sind be-
reits bei Abschluss des Miet-
verhªltnisses entschieden. Hat 
nur ein Ehegatte den Mietver-
trag unterzeichnet, d¿rfte sich 
ein Streit ¿ber den Verbleib in 
der Wohnung schnell erledigt 
haben.

Was aber, wenn beide Ver-
tragspartner sind?

Solche Fragen gilt es bereits bei 
Abschluss des Mietvertrages 
zu bedenken. Dabei haben 
durchaus beide Varianten Vor- 
oder Nachteile. Nicht ganz von 
der Hand zu weisen ist, dass 

bei lediglich einer Person als 
Vertragspartei eine langwie-
rige Auseinandersetzung ver-
einfacht wird - allerdings oft-
mals mit nicht sehr gerechten 
Ergebnissen. Zu bedenken ist 
jedoch, dass der Unterzeichner 
des Mietvertrages allein auch 
¿ber das Ende des gesamten 
Vertrages bestimmen kann: er 
ist zur Beendigung des Miet-
verhªltnisses nicht auf die 
Zustimmung des Ehegatten 

angewiesen, seine Kündigung 
reicht. Die Folge: auch der 
Partner muss ausziehen, da die 
K¿ndigung das Mietverhªltnis 
insgesamt beendet hat.

Haben beide den Vertrag unter-
zeichnet, ist eine Beendigung 
des Mietverhªltnisses auch 
nur unter Mitwirkung beider 
Beteiligten mºglich. Das be-
deutet, dass die K¿ndigung 
durch nur einen Ehegatten un-
wirksam ist. Der Vertrag wird 
damit nicht beendet. Er wird 
im ¦brigen ebenfalls nicht be-
endet, wenn einer der beiden 
auszieht. Der Auszug allein 
entbindet den ausziehenden 

Mieter auch nicht von seiner 
Zahlungspþicht. Er bleibt wei-
terhin Vertragspartei. Das be-
deutet, dass sich der Vermieter 
- teilweise auch nach Jahren - 
mit Forderungen auf Zahlung 

des Mietzinses noch an 
den bereits fortgezogenen 
Ehegatten wenden kann. 
Auch kann der fr¿here 
Ehegatte, der mºglicher-
weise seit Jahren nicht 
mehr in der Wohnung 
lebt, sich Forderungen 
des Vermieters ausgesetzt 
sehen wie beispielsweise 
auf Erstattung von Ne-
benkostennachzahlungen 
oder Schadensersatzfor-
derungen im Zusammen-
hang mit Schºnheitsrepa-
raturen.

Rechtliche Erklªrungen, 
wie beispielsweise eine 
Kündigung oder aber ein 
Widerspruch gegen eine 

K¿ndigung des Vermieters, 
m¿ssen auch von der gesamten 
Mietpartei erklªrt werden. Das 
bedeutet, dass gegebenenfalls 
der Partner, der mºglicher-
weise seit Jahren nicht mehr 
in der Wohnung lebt, an der 
K¿ndigung mitwirken muss. 
Im Klartext: f¿r gewisse recht-
lich erhebliche Handlungen 
müssen sich die vormaligen 
Partner immer noch zusam-
menýnden.
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 hnliches gilt ¿brigens, wenn 
der Vermieter - berechtigter-
weise - die Zustimmung zu 
einer Mieterhºhung verlangt. 
Auch hier 
m ü s s e n 
beide vor-
m a l i g e n 
E h e g a t t e n 
gemeinsam 
zustimmen, oder aber ein un-
berechtigtes Mieterhºhungs-
verlangen gemeinsam zurück-
weisen.

Alternativ wªre es denkbar, 
dass ein Ehegatte den anderen 
bevollmªchtigt, Erklªrungen 
in seinem Namen auch für 
ihn bindend abzugeben. Nur 
muss man sich dabei darüber 
im Klaren sein, dass dieser 
Ehegatte dann auch Entschei-
dungen treffen kann, die man 

selbst nicht f¿r richtig hªlt. 
Auch an diese Entscheidungen 
ist man dann gebunden.

Doch wie 
kommt nun 
der vorma-
lige Ehegat-
te oder Le-
benspartner 

aus dem Vertrag und damit 
aus seinen Zahlungspþichten? 
Auf auÇergerichtlichem Weg 
bleibt letztlich nur eine Eini-
gung zwischen allen am Ver-
trag Beteiligten. Zwischen 
der Vermieterseite und beiden 
beteiligten Mietern kann eine 
solche Vereinbarung beispiels-
weise regeln, dass ab einem 
gewissen Datum eine Person 
aus dem Mietverhªltnis aus-
scheidet und der Mietvertrag 
ab diesem Zeitpunkt nur noch 

mit dem anderen Mieter fort-
gesetzt wird.

Kommt es zu keiner Einigung 
in diesem Sinne, so m¿sste ge-
gebenenfalls der Partner zur 
Mitwirkung - beispielsweise 
bei einer K¿ndigung - verklagt 
werden.

In letzter Instanz gibt es noch 
die Mºglichkeit, im Rahmen 
des Scheidungsverfahrens die 
Wohnung einem der beiden 
Mieter zuweisen zu lassen. Die 
gerichtliche Entscheidung bin-
det in diesen Fªllen beide Ver-
tragsparteien. Die vormaligen 
Regelungen der HausratsVO 
sind in ihren Kernpunkten ab 
1. September 2009 im b¿rger-
lichen Gesetzbuch (BGB) ge-
regelt. 

Abs. 1 legt fest, dass der Ehe-
gatte anlªsslich einer Schei-
dung die Überlassung der 
Ehewohnung verlangen kann, 
der unter Ber¿cksichtigung 
des Wohls der im Haushalt 
lebenden Kinder und der Le-
bensverhªltnisse der Ehegat-
ten stªrker auf sie angewiesen 
ist als der andere.

Nach Abs. 2 besteht ein ¦ber-
lassungsanspruch gegen¿ber 
dem Ehegatten, der Eigent¿-
mer der Ehewohnung ist (oder 
sich auf eine vergleichbare 
Position berufen kann), nur, 
wenn dies zur Vermeidung 
einer unbilligen Hªrte erfor-
derlich ist.

Abs. 3 bestimmt, dass bei 
Mietwohnungen der Ehegatte, 
dem die Wohnung überlassen 
wird, anstelle des anderen in 
ein von diesem eingegangenes 
Mietverhªltnis eintritt oder 
ein von beiden eingegangenes 

Mietverhªltnis allein fortsetzt. 
Stichtag f¿r den Mieterwech-
sel ist entweder der Zeitpunkt 
des Zugangs einer entspre-
chenden Mitteilung der Ehe-
gatten an den Vermieter oder 
die Rechtskraft der Endent-
scheidung im Wohnungszu-
weisungsverfahren. Dem 
Vermieter steht im Falle des 
Eintritts ein auÇerordentliches 
K¿ndigungsrecht entspre-
chend Ä 563 Abs. 4 BGB zu, 
wenn in der Person des Einge-
tretenen ein wichtiger Grund 
vorliegt.

In Abs. 4 wird Ä 4 HausratsVO 
aufgegriffen und festgelegt, 
dass die Überlassung einer 
Dienst- oder Werkwohnung 
nur verlangt werden kann, 
wenn der Dienstherr einver-
standen oder die ¦berlassung 
zur Vermeidung schwerer 
Hªrten erforderlich ist. 

Abs. 5 sieht vor, dass ï wenn 

kein Mietverhªltnis ¿ber die 
Ehewohnung besteht ï ein 
Anspruch auf Begr¿ndung 
eines Mietverhªltnisses zu 
orts¿blichen Bedingungen 
besteht. Dazu kann im Inter-
esse des Vermieters auch eine 
angemessene Befristung des 
Vertrages gehºren. Wenn sich 
die Parteien ¿ber die Miet-
hºhe nicht einigen, kann der 
Vermieter eine angemessene 
Miete verlangen, im Zweifel 
die orts¿bliche Vergleichs-
miete.

Nach Abs. 6 erlischt der An-
spruch auf Eintritt in ein 
Mietverhªltnis oder auf seine 
Begr¿ndung nach Abs. 3 oder 
5 ein Jahr nach Rechtskraft 
der Endentscheidung in der 
Scheidungssache, wenn er 
nicht vorher rechtshªngig ge-
macht worden ist. 

Das Gesetz trat am 1. Septem-
ber 2009 in Kraft.

Die Regelung des neuen § 1568a BGB im Einzelnen:

Portrait

ĂMieterverein N¿rnberg, 
Waldenmayer, Guten Tag.ñ 
Wie oft wohl Frau Walden-
mayer diesen Satz in den 
vergangenen 15 Jahren sagte, 
daran kann sie sich nicht er-
innern. Unseren Mitgliedern 
jedenfalls d¿rfte ihre Stim-
me am Telefon mittlerweile 
ebenso vertraut sein, wie ihr 
meist lachendes Gesicht am 
Einlass des Empfangs. 

Neben der Nürnberger Ge-
schªftsstelle f¿hrt die geb¿r-
tige N¿rnbergerin zugleich 
die AuÇenstelle in Schwa-
bach. Schriftwechsel, Emp-
fang, Telefon, Organisation 
- ihr Aufgabenbereich ist 
vielfªltig. Bevor sie zum 
Mieterverein kam, hatte die 
gelernte B¿rokauffrau bei 
einem ºrtlichen Mittelstªnd-
ler gearbeitet.

Ihre beruþiche Energie 
schºpft unsere Kollegin im 
Privaten aus ihrer Familie. 
Frau Waldenmayer ist ver-
heiratet und hat eine erwach-
sene Tochter. Im heimischen 
Garten pþegt sie nicht nur 
die Pþanzen und ihre zwei 
Katzen, sondern auch diverse 
Bienenvºlker, von deren Ho-
nig - mit etwas Gl¿ck - auch 
ihre Kollegen kosten d¿rfen. 

H e l l a  W a l d e n m a y e r 
Verwaltung

Gemeinsame oder alleinige 
Unterschrift - beides hat Vor-
teile, aber auch Nachteile, die 
es gegeneinander abzuwägen 

gilt.




